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DIE GRUNEN





Mögliche Schritte zum kommunenfreundlichen Konzessionsvertrag

im Rahmen der Gemeinderatsarbeit:

1. Unter konzessionsvertrag@yahoo.de den Vertrag, rechtliche Bewertungen, Musteranträge, Musterpressemitteilungen und weiteres Informationsmaterial anfordern.

2. Abklärung: Wann endet der aktuelle Konzessionsvertrag?
Hintergrund: spätestens zwei Jahre vor Ablauf der Vertragslaufzeit muss die Kommune laut Energiewirtschaftsgesetz öffentlich bekannt geben, dass der aktuelle Konzessionsvertrag ausläuft und sich Netzbetreiber um den Abschluss eines neuen Konzessionsvertrags bewerben können.
Unser Vorschlag: Stellt folgende Anfrage an die Gemeindeverwaltung: „Bitte teilen Sie uns mit, wann die (Stromnetz-) Konzessionsverträge für unsere Gemeinde auslaufen und zu welchem Zeitpunkt die Neuvergabe bekannt gemacht wird“.

3. Sobald diese Antwort vorliegt, könnt Ihr loslegen und einen ordentlichen Antrag im Gemeinderat stellen:
„Entwicklung der Konzessionsabgaben in der Kommune“ in den Gemeinderat einbringen. 
Hintergrund: Seit der Liberalisierung 1998 sind die Einnahmen der Kommunen durch Konzessionsabgaben gesungen. Durch Umwidmung von Tarifkunden mit hoher Konzessionsabgabe in Sondervertragskunden mit um den Faktor 10 niedrigeren Konzessionsabgaben gewinnen die EVU´s auf Kosten der Kommunen.
Die Diskussion um dieses Thema soll den anderen Fraktionen aufzeigen, dass die Kommune beim alten Netzbetreiber doch nicht nur in guten Händen war.
Einbringungszeitpunkt: 2,5 bis 3 Jahre vor Vertragsablauf
(siehe Musterantrag)

4. Einbringung Antrag 
„Information zum Neuabschluss des Konzessionsvertrags“
Ziel des Antrags soll die objektive Information und Diskussion im Gemeinderat um mögliche Ziele der Kommune sein. Zur Darstellung der Möglichkeiten und rechtlichen Zusammenhängen zum Neuabschluss des Konzessionsvertrags soll ein unabhängiger Fachjurist oder Berater in das Gremium eingeladen werden. 
Zur Beachtung: Die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände raten, den Status Quo zu erhalten, da sie selbst mit den großen Energieversorgern die Musterkonzessionsverträge ausgehandelt haben, und ihre Arbeit natürlicherweise nicht diskreditieren werden. 
Viele Verbände, in denen sich die Kommunen schon vor vielen Jahr nicht mehr die Interessensvertretung der Kommunen oder sind der verlängerte Arm der EVU´s. Deren Teilnahme an einer Gemeinderatssitzung ist nicht unabhängig sondern absolut PRO-EVU´s. …ist also anzulehnen, da auf diese weise offene Diskussionsprozesse im Gemeinderat einfach nur „platt“ gemacht werden. 
(Musterantrag folgt noch)
Eine Referentenliste kann unter Konzessionsvertrag@yahoo.de angefordert werden

5. Einbringung Antrag
“Veröffentlichungstext zum Neuabschluss eines Konzessionsvertrags“
Der Wettbewerb am Verhandlungstisch um die Neuvergabe des Konzessionsvertrags ist die Vorraussetzung, um eigene kommunalen Interessen durchsetzen zu können. Dies muss schon mit einem entsprechenden Veröffentlichungstext kundgetan werden.
Ein nichts sagender Veröffentlichungstext wird keine Wettbewerber um das örtliche Netz auf den Plan rufen. Es gibt deshalb einen von Juristen für uns Grüne erarbeiteten Veröffentlichungstext, der mit umfangreichen Informationen zum Netz ein offenes Verhandlungsverfahren signalisieren soll um den Wettbewerb anzuschieben.
(Musterantrag folgt noch)
Zur Information: Beim Neuabschluss des Konzessionsvertrags besteht nach dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) nicht die Pflicht zur öffentlichen Ausschreibung nach Art der VOL oder VOB bei Dienst- oder Bauleistungen. Die Neuvergabe muss öffentlich bekannt gemacht werden, mit den Interessierten wir verhandelt und der Gemeinderat entscheidet über die Neuvergabe des Konzessionsvertrags. Anschließend wird die Neuvergabe öffentlich bekannt gemacht.

6. Kontaktaufnahme mit Interessierten Netzbetreibern
bei Anfrage unter Email konzessionsvertrag@yahoo.de werden Netzbetreiber genannt, die generell an Netzübernahmen interessiert sind. Mit interessierten Netzbetreibern wird das missliebige Argument abgewehrt, es könne kein Wettbewerb hergestellt werden.

7. Einbringung kommunenfreundlicher Musterkonzessionsvertrag
Zusammenarbeit der Verwaltung mit einem unabhängigen Fachbüro/Fachkanzlei zu rechtlichen und fachlichen Unterstützung bei den Verhandlungen zum Neuabschluss des Konzessionsvertrags.

Wie agiert man bei vorzeitigem Vertragsangebot des alten Netzbetreibers vor Ablauf der Vertragslaufzeit des alten Konzessionsvertrags?

Grundsätzlich besteht keinerlei Handlungsdruck. Der Handlungsdruck wird allein vom alten Netzbetreiber aufgebaut, der mit vorzeitigen Vertragsabschlüssen in strategisch günstigen Kommunen oder Regionen bereits Kommunen gewinnen will, die er bei nachfolgenden Vertragsabschlüssen als „Vertrauensbeweis“ für sein Vertragsangebot „verkauft“.

Oftmals wird die Kommune bei der Einrichtung eines neuen Baugebiets vom alten Netzbetreiber unter Druck gesetzt. Mit dem Argument der Unwirtschaftlichkeit von im Erdreich verlegten Stromleitungen gegenüber Freiluftleitungen im Neubaugebiet wird von der Kommune eine Finanzierung der Mehrkosten der Erdverlegung eingefordert. Bei einem vorzeitigen Neuabschluss des Konzessionsvertrags mit ihm als altem Netzbetreiber verzichtet der Netzbetreiber auf den Ausgleich der Mehrkosten. Viele Kommunen lassen sich so aus Unkenntnis unter Entscheidungszwang und Zeitdruck setzen. 

Der alte Netzbetreiber verschweigt jedoch folgenden Umstand: Entscheidet sich die Kommune nach regulärem Ablauf der Vertragslaufzeit zur Vergabe des Konzessionsvertrags an einen anderen Netzbetreiber, dann findet eine Eigentumsübertragung des örtlichen Stromnetzes vom alten auf den neuen Netzbetreiber statt. Dazu wird ein Kaufpreis ermittelt – sei es im Wege der Einigung oder gerichtlich. Die nur wenige Jahre vor Ablauf angeblich unwirtschaftlich im Erdreich verlegten Stromleitungen erhöhen den Wert des Netzes und damit auch den Kaufpreis. Die Wirtschaftlichkeit der Erdreichverlegten Leitungen ist so gesichert.

Nachteil der vorzeitigen Vergabe ist, dass nach einer Kündigung eine dreimonatige „Stillhaltefrist“ gelten muss und dann erst der Konzessionsvertrag vergeben werden kann. In diesen drei Monaten kann kein Wettbewerb mit umfänglicher Bewertung des Netzes durch Mitwettbewerber in Gang kommen, was sich der alte Netzbetreiber als Wettbewerbsvorteil zu Nutze macht.

1. Schritt also: Zeitdruck herausnehmen

2. Schritt: vorzeitiger Neuabschluss abwenden

3. Schritt: Abfolge wie oben angegeben

Gutes Gelingen und Stehvermögen !

PS.: Mit Euren Rückkopplungen, eurer gemachten Erfahrungen und der weiteren Entwicklung soll dieses Papier immer wieder aktualisiert werden.

